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4 Die Abgeordneten erläutern den Bürgern die 
Politik des sozialistischen Staates.

1 Die Abgeordneten der Volkskammer sind ver
pflichtet, regelmäßig Sprechstunden und Ausspra
chen durchzuführen sowie den Wählern über ihre 
Tätigkeit Rechenschaft zu legen.
2 Ein Abgeordneter, der seine Pflichten gröblich 
verletzt, kann von den Wählern gemäß dem gesetz
lich festgelegten Verfahren abberufen werden.

Die Abgeordneten der Volkskammer haben das 
Recht, an den Tagungen der örtlichen Volksvertre
tungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

Jeder Abgeordnete der Volkskammer hat das Recht, 
Anfragen an den Ministerrat und jedes seiner Mit
glieder zu richten.

1 Alle staatlichen und wirtschaftlichen Organe 
sind verpflichtet, die Abgeordneten bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
2 Die Abgeordneten der Volkskammer besitzen 
die Rechte der Immunität. Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit, Hausdurchsuchungen, Be
schlagnahmen oder Strafverfolgungen sind gegen 
Abgeordnete der Volkskammer nur mit Zustim-
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